
Verhaltensregeln für den Aufenthalt auf dem

Campingplatz

Liebe Gäste,

ab Sonntag, den 03. April 2022 tritt in Baden-Württemberg die Corona 

Verordnung außer Kraft und das Land Baden-Württemberg hat beschlossen von 

der möglichen Hotspot-Regel keinen Gebrauch zu machen. Damit fallen fast 

sämtliche Coronabeschränkungen für unseren Campingplatz.

Der Zutritt ist damit nicht mehr durch die 3-G-Regel beschränkt. Zum Schutz 

unserer Gäste bitten wir Sie aber weiterhin den Campingplatz mit 

Coronasymtomen nicht zu betreten.

In geschlossenen Räumen machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch und 

schreiben weiterhin die Maskenpflicht (FFP 2 oder OP-Maske) vor. Kinder bis 

zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind hiervon ausgenommen.

Bitte halten Sie sich weiter an die alt bekannten AHA-Regeln. Damit schützen 

Sie sich und alle Anderen.

Lassen Sie uns weiterhin aufeinander Rücksicht nehmen und einen 

unbeschwerten Sommer verbringen.

Heike und Marc Baumer

Seecamping Freudenberg

Stand 03.04.2022


